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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Beitritt der Stadt Gladbeck zur regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG (regio iT eG) 

 
Begründung: 

 

Vor dem Hintergrund zunehmender digitaler Anforderungen in der Verwaltung strebt die 

Stadt Gladbeck eine Mitgliedschaft bei der regio iT gesellschaft für informationstechnolo-

gie mbh“ (regio iT GmbH) an, um auf deren umfassende IT-Kompetenz und kommunale 

Ausrichtung zurückzugreifen. Die regio iT ist 2003 gegründet worden und für die digitale 

Transformation und IT-Infrastruktur von Städten, Gemeinden und öffentlichen Einrichtun-

gen verantwortlich. Sie ist der größte kommunale IT-Dienstleister in NRW. 

 

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von IT-Services, einschließlich Netzwerk- und 

Systembetreuung, E-Government-Lösungen, Softwareentwicklung und IT-Beratung. Hierbei 

setzt das Unternehmen stets auf neue Technologien wie Cloud-Computing, künstliche In-

telligenz und Big Data, um ihren Kunden die bestmöglichen Lösungen anzubieten.  

 

Die regio iT GmbH ist ein vertrauenswürdiger Partner für die öffentlichen Verwaltungen in 

der Region und darüber hinaus. Dabei setzt sie stets auf eine enge Zusammenarbeit mit 

seinen Kunden, um deren Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und maßgeschneiderte 

Lösungen zu entwickeln.  

 

Die regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG ist eine Tochtergesellschaft der regio iT GmbH 

und hat ihren Hauptsitz ebenfalls in Aachen. Die Genossenschaft bietet ihren Mitgliedern, 
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die aus Städten und Gemeinden der Region Aachen sowie aus anderen öffentlichen Insti-

tutionen bestehen, die Möglichkeit, an der regio iT GmbH zu partizipieren.  

 

Aktuelle Leistungen und Vorteile des Beitritts zur regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG 

Durch die Beteiligung an der regio iT eG haben die Mitglieder Zugang zu modernster IT-

Infrastruktur, E-Government-Lösungen und IT-Services. Die Genossenschaft ist damit ein 

wichtiger Partner für die angebundenen öffentlichen Institutionen, um ihre IT-Systeme auf 

dem neuesten Stand zu halten und eine digitale Verwaltung zu ermöglichen.  

 

Im SmartCity Komplex hat die regio iT eG in den vergangenen Jahren sehr ausgeprägte 

Kompetenzen aufgebaut, wie man durch intelligente, digitale Lösungen eine Stadt vernetzt 

und Bürger:innen und Verwaltung gleichermaßen an der digitalen Transformation beteiligt. 

Dieser Kompetenzen möchte sich die Stadt Gladbeck zukünftig bedienen, um Smart City 

Lösungen für die Stadt zu erbringen, welche im Sinne der Bürger:innen und Verwaltung die 

Service-, Lebens-, und Arbeitsqualität erhöhen. Konkret bedeutet das: Der Einsatz bereits 

bewährter und aufeinander abgestimmter Hardware (z.B. Sensoren, Digitale Stelen) und 

Software (z.B. Portale oder Dashboards) ermöglicht eine hohe Systemqualität und be-

schleunigt die Umsetzung.  

 

Des Weiteren bietet die regio iT durch das umfangreiche Produktportfolio eine hohe Flexi-

bilität und kann dadurch auch Leistungen abdecken, welche durch den kommunalen IT-

Dienstleister der Stadt Gladbeck, die GKD Recklinghausen, nicht abgedeckt sind. Die ent-

sprechenden Leistungen lassen sich durch die Beteiligung als Inhouse-Vergabe umsetzen 

und bieten dadurch auch bessere Konditionen. Anders als bei anderen Anbietern verpflich-

tet sich die Stadt Gladbeck hierbei nicht, einen Mindestumsatz bei der regio iT zu erzielen, 

sodass Aufträge bei Bedarf vergeben werden können. 

 

Ein weiterer Vorteil im Rahmen des Beitritts zur regio iT eG ist die Stärkung der interkom-

munalen Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedskommunen. Hierdurch wird der Aus-

tausch von Erfahrungen und Best Practices und die Verfolgung gemeinsamer Interessen 

ermöglicht.  

 

Kosten und rechtlicher Rahmen des Beitritts zur regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG 

Die Stadt Gladbeck hat im Fall eines Beitritts einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.000,- Eu-

ro gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung der regio iT eG zu entrichten. Darüber hinaus sind Kom-

munen gem. § 2 Abs. 3 der Satzung verpflichtet, weitere Geschäftsanteile zu übernehmen, 

die sich nach der Anzahl der Einwohner*innen staffeln. Die Stadt Gladbeck fällt unter die 

Kategorie ab 60.0000 Einwohner*innen bis 99.999 Einwohner*innen und verpflichtet sich 

demnach 39 weitere Geschäftsanteile zu zeichnen. Der Erwerb der insgesamt 40 Geschäfts-

anteile führt zu einer notwendigen Zahlung von 40.000,- Euro. Die Anzahl der Geschäftsan-

teile ist für die Ausübung des Stimmrechts bei der Generalversammlung maßgeblich.  
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Zudem fällt mit Beitritt zur regio iT eG ein einmaliges Eintrittsgeld in Höhe von 10% der 

Einlage an, das den Rücklagen der regio iT eG zugeführt wird. Das einmalige Eintrittsgeld 

für die Stadt Gladbeck beträgt somit 4.000,- Euro.  

 

Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet. 

 

Die Mitgliedschaft kann zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von 

12 Monaten gekündigt werden. Es gilt eine Mindestmitgliedschaft von drei vollen Ge-

schäftsjahren. 

 

Die Entscheidung über den Beitritt zu einer Genossenschaft obliegt gemäß § 41 Abs. 1 lit. 

m GO NRW dem Rat. Der Beitritt muss darüber hinaus nach § 115 GO NRW unverzüglich, 

spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, bei der Kommunalaufsicht schriftlich 

angezeigt werden.  

 

Beitritt der Stadt Gladbeck 

Um von den beschriebenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, wird ein Beitritt zur regio 

iT Beteiligungsgenossenschaft eG empfohlen.  

 

Als Vertreter der Stadt Gladbeck für die Generalversammlung der regio iT Beteiligungsge-

nossenschaft eG wird Herr Christopher Schöps vorgeschlagen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig 4.000,- 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 40.000,- 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt wie folgt: 

 

1. Zum Zwecke der Unterstützung des digitalen Transformationsprozesses, stimmt der Rat 

der Stadt Gladbeck einem Beitritt zur regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG zu. 

 

2. Herr Christopher Schöps (Abteilungsleitung IT-Service und Digitalisierung) wird als Ver- 

treter der Stadt Gladbeck für die Generalversammlung zur regio iT Beteiligungsgenos-

senschaft eG benannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 - Bettina Weist - 

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


